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46. in der Anordnung vom 5. November 1971 über die 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung — Fleisch
untersuchungsanordnung — (GBl. II Nr. 75 S. 644),

47. in der Anordnung vom 1. November 1971 über den 
Bezug von Industrie waren des Bevölkerungsbedarfs 
und die Inanspruchnahme von Leistungen durch 
gesellschaftliche Bedarfsträger (GBl. II Nr. 77 S. 678)

' enthalten sind.
II.

Die Bekanntmachung vom 1. Juli 1970 über die am 
1. Juli 1970 geltenden Ordnungsstrafbestimmungen 
(GBl. II Nr. 63 S. 461) ist gegenstandslos.

Berlin, den 31. Januar 1972

Der Minister der Justiz
Dr. W ü n s c h e

Anordnung Nr. Pr. 90 
— Regelung der Preise des Eigenbedarfs 

für Schnittholz für waldbesitzende 
Genossenschaften und private Waldbesitzer —

vom 4. Januar 1972

§ 1
(1) Diese Anordnung gilt für Lieferungen von 

Schnittholz durch die Hersteller oder den Produktions
mittelhandel an bezugsberechtigte waldbesitzende Ge
nossenschaften oder private Waldbesitzer gemäß § 9

der Anordnung vom 27. Januar 1966 über die Bewirt
schaftung des Genossenschafts- und Privatwaldes 
(GBl. II Nr. 20 S. 101).

(2) Für die im Abs. 1 genannten Lieferungen ist die 
„Preisliste neu : alt“ zum Preiskatalog für Schnitt
holz, Schwarten und Holzreste der WB Schnittholz 
und Holzwaren vom 1. Dezember 1968 — gültig ab 
1. Januar 1970 — (einschließlich Ergänzungen) zugrunde 
zu legen. Der Preis für die Lieferungen ist nach den 
in der Spalte „alt“ der „Preisliste neu : alt“ aufge
führten Preisen zu berechnen.

§ 2

Die Preisdifferenz zwischen den Preisen des Preis
katalogs für Schnittholz, Schwarten und Holzreste und 
der Preisliste neu : alt wird bei den Herstellern und 
dem Produktionsmittelhandel nach einer besonderen 
Regelung des Ministeriums der Finanzen ausgeglichen.

§3

(1) Diese Anordnung tritt mit ihrer Veröffentlichung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Preisanordnung Nr. 1987 
vom 30. April 1962 — Regelung des Eigenbedarfs für 
Schnittholz — (Sonderdruck Nr. P 2096 des Gesetzblat
tes) außer Kraft.

Berlin, den 4. Januar 1972

Der Minister für Leichtindustrie
I. V.: W e r n e r  

Amtierender Staatssekretär
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